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Unter diesem Titel findet vom 4. – bis 6. September 2008 in Luzern eine Tagung der
deutschsprachigen Rechtssoziologie-Vereinigungen statt. Das umfangreiche
Programm lässt eine spannende Veranstaltung erwarten. Ich selbst beteilige mich
an zwei Sessionen:

Das Recht zwischen den Disziplinen – Rechtsforschung als Bewegung?

Organisator und Moderator: Michael Wrase (Humboldt-Universität zu Berlin)

Ankündigung: Die institutionelle Verankerung der Rechtsforschung auf der
Schnittstelle zwischen traditionellen und neuen Disziplinen erweist sich als
schwierig. Das mitteleuropäische Wissenschaftssystem verlangt traditionell
Disziplinarität, auch wenn die Grenzen andernorts brüchig werden. So zeigen nicht
zuletzt die US-amerikanische Law and Society-Forschung sowie die socio-legal
studies im Vereinigten Königreich, dass eine Kooperation von Sozial-, Kultur- und
Rechtswissenschaften nicht nur dauerhaft möglich ist, sondern wissenschaftlich
äußerst produktiv und innovativ sein kann – und auch tatsächlich in der Lage ist, ein
gemeinsames, interdisziplinär belangvolles und nutzbares Wissen zu erzeugen. Der
Workshop widmet sich der Frage, auf welchem Weg eine dauerhafte und
gewinnbringende Zusammenarbeit über die Disziplingrenzen hinaus erreicht
werden kann.

Erhard Blankenburg (Vrije Universiteit):
Justizforschung im internationalen Vergleich
Abstract: Mein Thema ist die Justizforschung. In England und den Niederlanden hat
sich dort ein Kranz von Forschungsinsituten gebildet, von denen auch Aufträge an
die Universitäten vergeben werden. Das können Rechtssoziologen sein, aber auch
Ökonomen oder Politikinstitute. Der gesamte Umfang kann sich durchaus an den
vielen Kriminologie-Forschungen messen. Die Nachfrage kommt von den
Richtervereinigungen, der Justiz, der Rechtshilfe und von NGO’s. Warum haben die
Deutschen nichts Vergleichbares entwickelt? Meine Antwort ist bei den
Staatsexamen zu suchen, auch beim Föderalismus, also der Kompetenz der Länder
für die Justizorganisation, und dem Fehlen von Effektivitäts- und
Effizienzbemühungen bei der Justiz und der Rechtshilfe (Prozesskostenhilfe ist zwar
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teuer, aber doch keine legal aid). Eine Disziplin im Sinne von Lehrstühlen und
Kanonisierung von Lehrinhalten ergibt die Justizforschung alleine allerdings nicht.
Rechtssoziologen haben sich über alle möglichen Themen ausgelassen, oft mehr
durch Essays als durch (empirische) Forschung. Das lässt sich allenfalls mit Hilfe
von stets wechselnden Themen vernetzen, wie die Law and Society Association dies
tut.

Inga Markovits (University of Texas at Austin, School of Law):
Soziologische Rechtsforschung zwischen den Stühlen: Amateure und Eklektiker
Abstract: Üblicherweise wird man einem Forscher, der ein rechtssoziologisches
Projekt ins Auge fasst, empfehlen, nicht ohne wissenschaftliche Ausrüstung ins Feld
zu ziehen. Dazu gehören vor allem drei wichtige Artikel: eine Theorie, eine Methode
und eine Hypothese. Die Theorie ist der begriffliche Hintergrund, das Raster, auf
dem die Ergebnisse der Arbeit eingeordnet werden können. Die Methode ist die
Strategie, mit der ein Forscher seinen Untersuchungsgegenstand verfolgt und die
bestimmt, was und wie herausgefunden, definiert, gemessen, abgewogen und in
Beziehung zu setzen ist. Die Hypothese ist der Kompass, der dafür sorgt, dass das
ganze Unternehmen nicht auf Abwege gerät, sondern auf das Ergebnis ausgerichtet
bleibt, das nach der Theorie des Forschers zu erwarten ist. Ich möchte über
Forschungsunternehmen sprechen, die sehr viel bescheidener ausgestattet sind
und sich auf nicht viel mehr als auf die Neugier des Forschenden und auf die Fragen
verlassen, die er an seinen Forschungsgegenstand stellen möchte. Das Vorgehen ist
nicht ganz so amateurhaft, wie es klingt, weil man nicht viel Fragen an etwas stellen
kann, mit dem man nicht schon vorher halbwegs vertraut ist. Auch ein Forscher
außerhalb der Schul-Soziologie braucht also Familiarität mit dem Gebiet, das er
untersuchen möchte, und es ist wahrscheinlich, dass er auch gewisse Erwartungen
an das hegt, was er finden wird. Aber die Erwartungen sind durch Theorie und
Hypothese unfixiert, wie die vage Hoffnung eines Reisenden auf gutes Wetter,
sodass er seine Forschungsfragen einem Wetterwechsel leicht anpassen und neuen
Anregungen folgen kann, mit denen er ursprünglich nicht gerechnet hatte. Das
Wichtige an meinem Amateur-approach (und es ist offensichtlich, dass ich als Nicht-
Soziologin hier pro domo spreche) ist, was man einen Dialog zwischen dem Forscher
und seinen Daten nennen könnte. Der Untersuchende lässt sich durch seinen
Gegenstand zu neuen Fragerichtungen inspirieren.

Klaus F. Röhl (Ruhr-Universität Bochum):
Crossover Parsival
Abstract: Die cultural studies der Anthropologie und Ethnologie haben sich mit
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postmoderner Philosophie verbündet und mehr oder weniger alle
Gegenstandsfelder der Sozial- und Geisteswissenschaften erobert.
»Kulturwissenschaft« ist zum Leitbegriff sowohl für die methodisch-inhaltliche
Orientierung als auch für die politische Diskussion um Wissenschaftsförderung und
Hochschulreform geworden. Eine eigenständige Rechtssoziologie findet darin
keinen Platz mehr. Es hat sich jedoch eine merkwürdige Eigendynamik entwickelt.
Während die cultural studies mit einem kritischen Impetus gestartet waren, stehen
heute glamouröse Vorzeigeinstitute, Studiengangsplanung und Berufsorientierung
akademischer Abschlüsse im Sinne der ökonomischen Verwertbarkeit kultureller
Kenntnisse im Vordergrund. In dieser Situation sollte man sich auf die gute alte
Rechtssoziologie besinnen.

Die Macht der Symbole

Organisator: Klaus F. Röhl (Ruhr-Universität Bochum)

Discutant/in: Hubert Rottleuthner (Freie Universität Berlin)

Ankündigung: Die Beschäftigung mit Symbolen hat in den sog. Kulturwissenschaften
große Attraktivität gewonnen. In der Rechtssoziologie ist zwar oft von Symbolen die
Rede. Das geschieht jedoch mehr oder weniger beiläufig und untechnisch.
Jedenfalls verbirgt sich hinter solcher Rede keine ausgearbeitete Symboltheorie.
Andererseits gibt es in der Rechtssoziologie einen Bedarf. Normen sind regelmäßig
als Texte gefasst oder lassen sich jedenfalls sprachlich formulieren. Um solche
Normen herum existiert jedoch ein Universum von Bedeutungen, die nicht nur an
Texte, sondern auch an Orte oder Gegenstände, bestimmte Wortfolgen,
Handlungen oder Bilder anknüpfen. Es besteht die Hoffnung, solche Bedeutungen
mit dem Symbolbegriff einzufangen. Das soll in drei Referaten aus ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln geschehen.

Jochen Dreher (Universität Konstanz)
Zur Wirkungsweise von Kollektivsymbolik im Recht – Differenzkonstitution
symbolischer Macht

Abstract: Das Recht als soziales Phänomen ist eingebettet in kollektive
Vorstellungen und Wertungen, die – wie im Rahmen dieser Präsentation
hervorgehoben werden soll – in sozialen Gruppierungen insbesondere symbolisch
etabliert werden. Entscheidend für die Wirkungsweise von Symbolen, vor allem
Kollektivsymbolen, ist die Tatsache, dass sie im Spannungsfeld von Individuum und
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Gesellschaft über eine ‚Brückenfunktion’ verfügen und in einer Bezugnahme auf
‚außeralltägliche Sinnwelten’ für die Einbindung individueller Akteure in
Kollektivzusammenhänge zuständig sind. In diesem Sinn unterliegen auch
Rechtsnormen kollektivsymbolischen Vorstellungen und sind so ein Abbild einer
entsprechenden gesellschaftlichen Ordnung. Aus wissenssoziologischer Perspektive
kann Recht schwerlich als objektive Gegebenheit untersucht werden, da Individuen
dem Recht in einem symbolisch etablierten Kollektivzusammenhang Bedeutungen
zuschreiben und so auch die Wirklichkeit des Rechts prozesshaft aktualisieren.
Exemplarisch werden am Fallbeispiel der Volkswagen-Affäre aus
rechtssoziologischer Sicht die Konstruktion unterschiedlicher Rechtsauffassungen
sowie die Herausbildung von Differenzen symbolischer Macht untersucht.

Jens Newig (Universität Osnabrück, Lehrstuhl Stoffstrommanagement):
Machtaspekte von Symbolik in der Gesetzgebung
Abstract: Symbolik spielt für Gesetzgebung und deren Wirksamkeit in
unterschiedlicher Weise eine Rolle. Der Beitrag untersucht zum einen, wie Symbole
als Bilder (beispielsweise „Waldsterben“) gesellschaftliche Stimmungen bündeln,
die relevant für die Gesetzgebung sind. Zum anderen wird symbolische
Gesetzgebung, d.h. Gesetzgebung, in der das Gesetz selbst zum Symbol wird,
diskutiert. Deren Entstehung lässt sich aus Macht- und Informationsasymmetrien
zwischen organisierten Interessen, dem Gesetzgeber und der Wählerschaft
erklären. Wird symbolische Gesetzgebung strategisch eingesetzt, kann sie zur
Durchsetzung von Interessen durch Verschleierung von Sachverhalten dienen. Die
Wirksamkeit von Gesetzgebung wird dabei in zwei Dimensionen, einer
rechtsnormativ-sachlichen und einer symbolisch-politischen, analysiert. Zwei
empirische Beispiele aus dem deutschen Umweltrecht erläutern die Überlegungen.

Klaus F. Röhl (Ruhr-Universität Bochum):
Symboltheorie für die Rechtssoziologie
Abstract: Das einleitende Referat soll klarstellen, dass es keinen Zweck hat, sich
lange über den richtigen Symbolbegriff zu streiten und statt dessen Beispiele für
Symbole nennen, die das Recht jenseits von Normtexten stützen, und für andere,
die als rechtsfeindlich gelten und deshalb vom Recht bekämpft werden.

Zu dieser Thematik gibt es in anderen Sessionen noch weitere einschlägige
Vorträge:

Simone Seifert (Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg):
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»Behandlungspflicht« von Sexualstraftätern – nur symbolische Gesetzgebung?

Michael Jasch (Johann W. Goethe-Universität Frankfurt a.M., Institut für
Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie ):
Das Strafrecht im Wohnzimmer: Symbolisches Recht

Und das sind noch längst nicht alle Beiträge, bei denen in der Ankündigung von
»Symbol« oder »symbolisch« die Rede ist. Das Symbol ist anscheinend eine
theoretische Allzweckwaffe. Ob sie mehr als Seifenblasen verschießt?

Ähnliche Themen

Der Kulturwissenschaftler als Wendehals
Neu in Rechtssoziologie-online: § 15 Rechtssoziologie als Kulturwissenschaft?
Omri Ben-Shahar und Carl E. Schneider über den Unsinn gesetzlicher
Informationspflichten
Ein starkes Stück Kulturwissenschaft: Cornelia Vismanns
Tribunalisierungsthese II
Ein starkes Stück Kulturwissenschaft: Cornelia Vismanns
Tribunalisierungsthese
Ein starkes Stück Kulturwissenschaft: Cornelia Vismann, Medien der
Rechtsprechung
Recht, Kunst und Gewalt in Florenz. Zu Horst Bredekamp, Die Kunst des
perfekten Verbrechens
Genialer Wirrkopf: Friedrich Kittler
Von der Rechtssoziologie zu den Kulturwissenschaften und zurück (III)
Von der Rechtssoziologie zu den Kulturwissenschaften und zurück (II)
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